
w
w

w
.e

cc
o

n
ti

s.
at

 

 

 

 

 

BETRUGSBEKÄMPFUNGSGESETZ  

 
Das Betrugsbekämpfungsgesetz 2025 enthält Verschärfungen in mehreren steuerlichen Bereichen, insbe-
sondere betreffend Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Finanzstrafverfahren. D as  BBKG 2025 Teil Steu-
ern und das BBKG 2025 Teil Daten wurden am 23.12.2025 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.  
 
1. EINKOMMENSTEUER  
 
Erweiterung der Auftraggeberhaftung im Bauwesen bei Arbeitskräfteüberlassung  

Wird der Auftrag zur Erbringung von Bauleistungen von einem Bauunternehmen an ein anderes Unternehmen 
(Subunternehmen) ganz oder teilweise weitergegeben, so haftet das auftraggebende Unternehmen nach der der-
zeit geltenden Rechtslage für die vom Finanzamt e inzuhebenden lohnabhängigen Abgaben des Subunterneh-
mens bis zu einem Höchstbetrag von 5  % des geleisteten Werklohns, außer das Subunternehmen ist in der Ge-
samtliste der haftungsfreistellenden Unternehmen (HFU -Gesamtliste) eingetragen. Korrespondierend best eht die 
Haftung für ASVG -Beiträge im Ausmaß von 20  % des geleisteten Werklohns.  
 
In der Praxis verfügen die Subunternehmer oft über keine Infrastruktur  für Bauarbeiten (Baumaschinen etc) und 
erbringen also  keine Bauleistungen  - vielmehr liegen reine Arbeitskräfteüberlassungen  vor. Für den Fall, dass 
eine solche Arbeitskräfteüberlassung am Bau durch den Subunternehmer an seinen Auftraggeber vorliegt, wird 
ab  01.01.2026  die Haftung  des Auftraggebers für lohnabhängige Abgaben  des Subunternehmens auf 8  %  
des Entgelts und ASVG -Beiträge auf 32  % angehoben . 
 
Wird somit die Erbringung von Bauleistungen an ein Subunternehmen weitergegeben, muss für ab 01.01.2026 
anfallende Lohnabgaben und SV -Beiträge geprüft werden, ob der Subunternehmer eine Bauleistung (Werkleis-
tung) oder eine bloße Arbeitskräftegestellung erbringt. Im Fall der Arbeitskräfteüberlassung beträgt die Haftung 
des Auftraggebers insgesamt 40  % des Auftragsvolumens (davon 32  % Sozialversicherung und 8  % Lohnabga-
ben), nur im Fall von Bauleistungen bleibt es bei der Haftung von 25  %  vom Auftragsvolumen (davon 20  % 
Sozialversicherung und 5  % Lohnabgaben). Keine Haftung besteht, sofern der Subunternehmer  in die HFU -Liste  
eingetragen ist.  
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Ausweitung der Steuerpflicht von Zuwendungen ausländischer stiftungsähnlicher Gebilde  

Ausschüttungen (Zuwendungen) von ausländischen Stiftungen, die mit einer österreichischen Privatstiftung ver-
gleichbar sind, werden derzeit gemäß § 27 Abs 5 Z 7 EStG wie Zuwendungen von österreichischen Privatstiftun-
gen als Einkünfte aus Kapitalvermögen bes teuert - aber einzelne Ausschüttungen (Zuwendungen) von solchen 
ausländischen stiftungsähnlichen Gebilden, die nicht mit einer österreichischen Privatstiftung vergleichbar sind 
und dennoch ähnlichen Zwecken dienen (zB Trusts), unterliegen noch keiner öster reichischen Einkommensteuer. 
Diese Lücke wird ab 01.01.2026 geschlossen, indem Ausschüttungen jeglicher  stiftungsähnlicher Gebilde als Ein-
künfte aus Kapitalvermögen erfasst werden.  
 
2. UMSATZ STEUER  
 
Abschaffung des Vorsteuerabzugs bei Vermietung von Luxusimmobilien zu Wohnzwecken  

Die Vermietung zu Wohnzwecken ist derzeit allgemein umsatzsteuerpflich tig (10 % USt) und vermittelt das Recht 
auf Vorsteuerabzug. Nunmehr wird die Vermietung von Luxusimmobilien für Wohnzwecke  (= besonders re-
präsentatives Grundstück für Wohnzwecke) zwingend unecht umsatzsteuerbefreit gestellt, sodass in diesem Zu-
sammenhang kein Recht auf Vorsteuerabzug  besteht.  
 
Eine solche Luxusimmobilie  liegt dann vor, wenn die Anschaffungs - und/oder Herstellungskosten  der Immobi-
lie (samt Nebengebäuden, wie Garagen, Gartenhäuser und sonstigen Bauwerken, wie Schwimmbäder) mehr als  
EUR 2.000.000, 00 betragen. Diese Neuregelung gilt für Vermietungen ab dem 01.01.2026 , wenn die Luxusim-
mobilie vom Vermieter nach dem 31.12.2025 angeschafft oder hergestellt worden ist.  
 
Für die Luxusimmobilien -Grenze  von MEUR  2 werden alle Anschaffungs - und/ oder Herstellungskosten innerhalb 
eines Zeitraums von fünf Jahren ab der Anschaffung bzw ab Beginn der Herstellung (oder ab einem Totalumbau) 
zusammengerechnet, wobei aber nur auf die nach dem 31.12.2025 anfallenden Anscha ffungs- und Herstellungs-
kosten abgestellt wird.  
 
3. FINANZSTRAFGESETZ  
 
Auch im Finanzstrafgesetz sind Änderungen vorgesehen. Unter anderem wurde der Anwendungsbereich des 
Verkürzungszuschlages erweiter t. Seit 01.01.2026  kann dieser auf festgestellte Nachforderungen von insge-
samt bis zu EUR  100.000 ,00  (maximal EUR  33.000 ,00  pro Veranlagungszeitraum ) angewendet werden. So-
weit die Summe der Abgabenforderungen EUR  55.000 ,00  übersteigt, erhöht sich der Verkürzungszuschlag von 
10% auf 15%.  
 
Weiters wurde ein neuer Straftatbestand der Abgabenhinterziehung  im Falle ungerechtfertigter Verluste ge-
schaffen. Künftig ist es - neben der Bewirkung einer Abgabenverkürzung - auch strafbar, wenn jemand vorsätz-
lich zu Unrecht Verluste erklärt , die in zukünftigen Veranlagungszeiträumen einkommensmindernd geltend ge-
macht werden könnten . Im Fall zu Unrecht erklärter Verluste ist die Abgabenhinterziehung mit Bekanntgabe 
des den zu Unrecht erklärten Verlust ausweisenden Bescheides oder Erkenntnisses bewirkt  (unabhängig 
von der tatsächlichen Steuerverkürzung).  
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